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§ 53 BauV Bodenverfestigung
 BauV - Bauarbeiterschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.09.2017

1. (1)Bodenverfestigungen können durch Injektionen, Hochdruckbodenvermörtelung oder künstliche Vereisung

erfolgen.

2. (2)Bei Bodenverfestigungen ist ein von einer fachkundigen Person verfaßter Standsicherheitsnachweis zu

erbringen.

3. (3)Während der Arbeiten sind die erforderlichen Messungen, wie Verformungs-, Festigkeits- oder

Setzungsmessungen, durchzuführen. Hierüber sind Vormerke zu führen.

4. (4)Die Wirksamkeit der Verfestigung ist von einer fachkundigen Person spätestens beim Aushub zu überprüfen.

Diese Überprüfung ist in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, wenn die Verfestigung über längere Zeit

wirksam sein muß.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999
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